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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.05.1995

Norm

ABGB §863 A

ABGB §901 II1

ABGB §914 I

Rechtssatz

Auch gemeinsame Vorstellungen beider Parteien werden nur dann Vertragsinhalt, wenn ein nach seinem objektiven

Erklärungswert als Willenserklärungen zu beurteilendes Verhalten gesetzt wurde. Entgegen Tomandl in ZAS 1988, 11

gelten solche gemeinsamen Voraussetzungen nicht schlechthin als vertragliche Grundlage.
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